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Kurz informiert

▶▶ Fortbildung
So können Sie rechtzeitig die fAo-fortbildung absolvieren

| Seit dem 1.1.15 dürfen Fachanwälte fünf Zeitstunden der FAO-Fortbildung 
im  Wege des Selbststudiums absolvieren, wenn eine Lernerfolgskontrolle 
 erfolgt. Das IWW Institut bietet seinen Abonnenten von AA, EE, ErbBstG, 
FK, MK, PStR, VA und VK dieses Selbststudium mit Lernerfolgskontrolle an. 
Zweimal jährlich (1. bis 30.6. und 1. bis 15.12.) können diese Abonnenten die 
Lernerfolgskontrolle kostenlos absolvieren. | 

Gehen Sie auf www.iww.de/fk/rubrik/fao-fortbildung. Dort finden Sie im obe-
ren Bereich unterhalb der Überschrift „FAO-Selbststudium mit Lern-
erfolgskontrolle“ alle notwendigen Informationen ausführlich beschrieben. 
Wollen Sie im Dezember den Test starten, klicken Sie auf die rechts oben 
befindliche Schaltfläche „Zur Lernerfolgskontrolle“. Sie  gelangen zu einer 
Seite, auf der Sie sich nur noch mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Pass-
wort anzumelden brauchen – schon kann es losgehen! So einfach und 
 bequem geht Pflichtfortbildung heute.
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▶▶ Amtswiderspruch gegen Vormerkung
Behauptung der Sittenwidrigkeit der Vereinbarung reicht nicht

| Wenn in einem Vertrag vereinbart wird, dass bei Rechtshängigkeit der 
Ehescheidung der Mann von der Frau die Rückübertragung einer hälftigen 
Immobilie verlangen kann, die er ihr zuvor unentgeltlich überlassen hat, 
kann regelmäßig kein Amtswiderspruch gegen die zur Absicherung dieses 
Anspruchs eingetragene Vormerkung eingetragen werden (OLG München 
28.7.16, 34 Wx 233/16, Abruf-Nr. 188150). |

Grund: Das Grundbuchamt kann das Rechtsgeschäft unter dem  Gesichtspunkt 
der Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) mangels Kenntnis des  gesamten Sachver-
halts und aller ihn prägenden Umstände in der Regel nicht abschließend 
 beurteilen. 

merKe | Ein Amtswiderspruch ist nur möglich, wenn das Grundbuchamt unter 
Verletzung gesetzlicher Vorschriften eine Eintragung vorgenommen hat, an die 
sich ein gutgläubiger Erwerb anschließen kann. 

Die eingetragene Vormerkung begründet aber keine Vermutung dafür, dass der 
schuldrechtliche  Anspruch besteht. Ein gutgläubiger Erwerb bei Nichtbestehen 
des Anspruchs ist nicht möglich (BayObLGZ 99, 226, 231; BayObLG Rpfleger 93, 
58). Besteht wegen Sittenwidrigkeit kein wirksamer (bedingter) Anspruch auf 
Rückübertragung, kann sich auch ein Rechtsnachfolger des Vorgemerkten nicht 
auf seinen guten Glauben daran berufen, dass der Anspruch besteht.
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